
Spitzensportreglement
Wirtschaftsschule KV Zürich

Vorbemerkung
Sportunterricht an Berufsschulen ist trotz bundesrätlicher Verordnung vom 21.10.1987 
(obligat. Pflichtfach) vielerorts keine Selbstverständlichkeit – die Wirtschaftsschule  
KV Zürich ist in diesem Bereich vorbildlich, im Wissen, dass Sport und Gesundheit für  
unsere Jugend zentrale Anliegen sind. Themen wie Sozialkompetenz und Teamfähig- 
keit haben im Sportunterricht einen hohen Stellenwert – deshalb begrüssen wir auch  
die Tatsache, dass ein Teil der Spitzensportler freiwillig am Sportunterricht teilnimmt.

Trotzdem verstehen wir als sportbegeisterte Lehrende die Anliegen der Spitzensportler. 

Spitzensportreglement an der Wirtschaftsschule KV Zürich     
>		 Spitzensportler können sich an der Wirtschaftsschule KV Zürich vom 

obligatorischen Sportunterricht dispensieren lassen.

>		 Es muss ein Dispensationsgesuch inklusive Schreiben vom Club/Verband  
durch die Berufsbildnerin oder den Berufsbildner via Webportal «Mein KV Zürich» 
eingereicht werden.

>		 Die Dispensation ist durch zeitgerechte Einreichung eines Verlängerungsgesuchs 
jährlich zu erneuern. 

Für wen gilt diese Regelung							            
>		 Für Junioren-Nationalmannschaftsmitglieder (Leichtathletik, Schwimmen, 

Kunstturnen, Orientierungslauf etc.) und/oder Inhaber einer gültigen  
SOC-Card (Swiss Olympic Card).

>		 Fussball und Basketball: Für Kaderspieler der Nationalliga A und B sowie 
Nachwuchsspieler U-16 bis U-21

 >	 Handball: Elite oder mindestens Nationalliga B

 >	 Volleyball: Nur bei Zugehörigkeit zu einem Nationalliga A Kader oder  
zur Junioren-Nationalmannschaft

 >	 Eishockey (Elite) und Unihockey (z. B. U18A):  
ausschliesslich höchste Juniorenliga mit täglichem Training

 >	 Für Spitzensportler in anderen Sportarten (z. B. Snowboard, Skating, etc.)  
mit täglichem Training (  situativer Entscheid der Schulleitung).

Wir sind überzeugt, mit dieser Regelung den Spitzensport zu unterstützen –  
und den Breitensport weiterhin fördern zu können. 

Dieses Reglement tritt per sofort in Kraft und ersetzt alle früheren Versionen.

Zürich, 11. Mai 2026
Die Schulleitung


